
Akteneinsichtsrecht gem. GO/KrO

- Entscheidung über eine mögliche Befangenheit (§ 22 GO/§ 27 KrO)

- Unterscheidung
a) Mandatsträger = 

umfassendes Kontrollrecht zu dem angefragten Vorgang

b)Mitglied eines Ausschusses = 
Kontrollrecht nur für den Aufgabenbereich des Ausschusses

Anfrage von Abgeordneter/n oder

Mitglied eines Ausschusses
NeinAblehnung des 

Antrages

Ja

Übergabe der Anfrage an die 
Verwaltungsleitung

Kreisverwaltung Segeberg; FD 10.58


